
Städt. Gymnasium an der Hönne 
Menden (Sauerland) 

Sekundarstufe II   Umwahl der Schriftlichkeit 

Name Vorname Jahrgangsstufe 

   EF  Q1  Q2 

Hinweis für Schülerinnen und Schüler der Q1: 

Mit der Änderung der Belegung eines Fachs von „schriftlich“ in „mündlich“ ergeben sich 

Einschränkungen auf eventuell noch vorhandene Wahlmöglichkeiten des 3. bzw. 4. Abiturfachs, 

denn dieses muss durchgehend bis. Q2.2 (3. AF) bzw. Q2.1 (4. AF) als Klausurfach belegt sein. 

Hiermit beantrage ich die Änderung der Belegung in dem nichtverpflichtenden Klausurfach zum 

Beginn des Schulhalbjahres: 

Fach / Kurs bisher künftig ab Halbjahr 

  mdl.  schr.  mdl.  schr.  

  mdl.  schr.  mdl.  schr.  

  mdl.  schr.  mdl.  schr.  

 
 

Beratung: 

o erfolgt 

o nicht erfolgt 
 

 

 

   
Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers  Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

bei nichtvolljährigen Schülerinnen und Schülern 
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